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BUENDNIS

[1 . ] Vorbehalt der Eidgenossenschaft : s . EA VI 1, 1655 Art . 25
[2 . ] Im 1 . Artikel des Bündnisses seien die Worte "was wir



jezunder besizend " so zu verstehen , dass sie sich auf die

alten Länder , die schon 1602 im Besitze des Königs gewesen

seien , bezögen . Die neu hinzugekommenen aber , die zum Teil

noch unter Kriegsrecht ständen oder aber unter König Hein¬

rich IV . der Krone einverleibt worden seien , sollen nicht

darunter fallen.

[3 . ] Sollte inskünftig aus den obigen Worten etwas anderes her¬

ausgelesen werden , so sei der [ 1 . ] Artikel heranzuziehen,

der alle Bündnispartner " gnugsam Vorbehalten thuot " .

[4 . ] Die Stadt Freiburg sowie andere kath . Orte hätten das Bünd¬
nis wie anno 1602 " luth buochstabens " erneuert und dafür

das versprochene Geld , das der Ambassador [ Jean de la Bar¬

de ] angeboten habe , empfangen.

[5 . ] Zudem hätten die Obrigkeiten der Orte jederzeit Gewalt , den

im Dienst stehenden Hauptleuten und Soldaten Vorschriften
zu machen.

Konzept , von Beat II . Zurlauben
AH 17 , 299
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